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Liebe Mitbürg� � �  �d  Mitbürg�,  liebe K�d �,   
  

persönlich und im Namen des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung 
wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Osterfest 

sowie erholsame Osterfeiertage. 
  

Insbesondere richte ich meinen Ostergruß auch an unsere kranken Mitbürgerinnen 
und Mitbürger verbunden mit den besten Genesungswünschen. 

Möge der Frühling und die warmen Sonnenstrahlen zu Ihrer Genesung beitragen. 

  
MIT DEN BESTEN WÜNSCHEN ZU OSTERN 

GRÜSSE ICH SIE HERZLICH 
  

Ihr Bürgermeister 
  

Christian Riesterer 
  

MIT DEN BESTEN WÜNSCHEN ZU OSTERN 
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Das Dorf wurde für den Frühling herausgeputzt 
Vor den Osterfeiertagen wird in Gottenheim nicht 
nur das Haus, sondern auch das Dorf geputzt: Die 
diesjährige Dorfputzete fand deshalb am Samstag, 
13. April, vor dem Palmsonntag und der Karwoche 
statt. Bürgermeister Christian Riesterer, Bauamts-
leiter Andreas Schupp und das Bauhofteam staun-
ten nicht schlecht, als am Samstagmorgen immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger in den Rathaushof 
strömten. Um 9.30 Uhr wurde durchgezählt: Es 
waren mehr als 50 Gottenheimer, darunter viele 
Eltern mit ihren Kindern, die sich am Putzen des 
Dorfes beteiligen wollten.   

Das Bauhofteam verteilte Warnwesten, Greifer 
und Müllsäcke und Bürgermeister Riesterer teil-
te mit Andreas Schupp die Teilnehmer auf vier 
Putztrupps auf. Dann schwärmten die fleißigen 
Helferinnen und Helfer in das Dorf aus. Vom Stei-
nacker-Berg über den Ortskern bis in die Au und 
den Erlenhain – überall wurden Müll, Zigaretten-
kippen und so manches erstaunliche Ding aufge-
sammelt und in den Müllsäcken verstaut. Beson-
ders viel Spaß hatten die Kinder mit den Greifern, 
mit denen – sobald die Handhabung begriffen war 
- auch das kleinste Ding gut zu fassen war. Die 
vollen Müllsäcke wurden an den Straßenrand ge-
stellt, wo Bernhard Schwenninger vom Bauhof die 
Säcke mit dem Bauhofwagen abholte. Am Dorf-
bach trafen die Müllsammler auch ein Gärtner-
team von der Narrenzunft Krutstorze, welches das 
Areal rund um den Narrenbrunnen vom winterli-
chen Schmutz befreite und neu bepflanzte.   

Gegen 12 Uhr fanden sich die Helferinnen und 
Helfer wieder im Rathaushof ein, um beim gemütlichen Ves-
per in der Scheune, das von der Gemeinde spendiert wur-
de, den Durst zu löschen und die Erlebnisse des Vormittags 
zu besprechen. Erfreulicherweise war die Müllausbeute die-
ses Jahr geringer, als in früheren Jahren, so das einhellige 
Fazit. Dennoch hatten unachtsame Menschen so manchen 
erstaunlichen Gegenstand unpassend im Dorf oder in Feld 
und Flur entsorgt – so etwa eine Kaffeemaschine, Holzreste 
und große Kunststoffteile. Besonders ärgerlich waren auch 
die kleinen Müllstücke – insbesondere Verpackungen von 
Zigarettenschachteln, Kaugummis und Schokoriegeln so-
wie unzählige Zigarettenkippen und Scherben. Die Helfe-
rinnen und Helfer waren nach getaner Arbeit froh, mit der 
Putzaktion dem Dorf einen wertvollen Dienst erwiesen zu 
haben. Und Spaß gemacht hat es auch!  
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Der Hochwasserschutz in Gottenheim ist eine wichtige Aufgabe 
Gottenheim war in der Vergangen-
heit als Unterlieger der Stadt Frei-
burg immer wieder  von Hochwasse-
rereignissen betroffen. Der stetige 
Klimawandel und die zunehmende 
Versiegelung werden das Problem 
in Zukunft eher verschärfen. Schon 
seit einigen Jahren ist Die Gemein-
de mit Voruntersuchungen und Pla-
nungen für einen sinnvollen Hoch-
wasserschutz beschäftigt, der vor 
allem die Menschen im Unterdorf 
– insbesondere in den Wohngebie-
ten „Au“ vor Hochwasser schützen 
soll. „Hundertprozentigen Hochwas-
serschutz gibt es nicht. Wir müssen 
schauen, was für Gottenheim sinn-
voll, machbar und finanzierbar ist“, 
führte Bürgermeister Christian Ries-
terer in der Gemeinderatssitzung 
am 28. März in ein neues Kapitel in 
Sachen Hochwasserschutz ein. Am 
Ende des Fachvortrags von Stefan 
Krämer vom Ingenieurbüro Zink  
beauftragte der Gemeinderat das 
Ingenieurbüro die vorgestellten 
möglichen Maßnahmen zum Schutz 
vor einem unter 50-jährigen Hoch- 
wasser weiter zu verfolgen und aus-
zuarbeiten. „Vor 2022 wird mit dem 
Bau der Hochwasserschutzmaßnah-
men nicht begonnen werden kön-
nen“, stellte Krämer den zeitlichen 
Rahmen klar. Langwierige was-
serrechtliche Genehmigungsver-
fahren seien unter anderem dafür 
verantwortlich, dass der Hochwas-
serschutz in Gottenheim noch auf 
sich warten lasse.  

Neben der Darstellung der Situati-
on in Gottenheim und der Vorstel-
lung der möglichen Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz, über die Krämer 
den Gemeinderäten berichtete, infor-
mierte Lutz Krause von der unteren 
Wasserbehörde des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald über die 
rechtliche Seite der Thematik, insbe-
sondere in punkto Genehmigungen 
und Wasserrecht. 

In der Gemeinderatssitzung im Juli 
2017 habe der Gemeinderat eine 
Variante zum Hochwasserschutz fa-
vorisiert, die einen Schutz vor einem 
hundertjährigen Hochwasser bieten 
würde. „Diese Variante ist nach wei-
teren Abstimmungen mit den Behör-
den nicht genehmigungsfähig und 
zudem sehr kostspielig“, so Krämer. 
„Wir mussten die Ansprüche herun-
terschrauben.“ Im vergangenen Jahr 
habe sein Büro weitere Alternativen 
zum Hochwasserschutz ausgearbei-
tet. In der aktuell favorisierten Vari-
ante 2.5 seien Maßnahmen geplant, 
die bei einem Hochwasser von 20 bis 
unter 50 Jahren wirksam seien. Mit 
den Behörden sei diese Variante ab-
gestimmt und man könne hier mit ei-
ner Genehmigung rechnen. Unter an-
derem sei geplant, die bestehenden 
Bauwerke zum Hochwasserschutz zu 
optimieren, insbesondere die Flutmul-
de an der Umkircher Straße. Zudem 
sollen Gräben vergrößert und Wege 
angeschüttet werden, um das Hoch-
wasser im Wald zu halten und so die 

Wohngebiete auf der Au zu schützen. 
Diese Maßnahmen seien förderungs-
fähig, informierte Lutz Krause. In der 
Regel würden 70 Prozent der Kosten 
vom Land übernommen. 

Die weiteren Planungen sehen vor, 
dass diese Variante – nach dem Auf-
trag durch den Gemeinderat – weiter 
verfeinert werden soll und bis Ende 
2019 soll es eine konkrete Vorpla-
nung und eine Kostenschätzung ge-
ben. Nach weiteren Untersuchungen 
und einer Umweltverträglichkeitsstu-
die in 2020 könne Ende 2020 idealer-
weise das Genehmigungsverfahren 
eingeleitet werden, so Krämer. Das 
Planfeststellungsverfahren dauere 
erfahrungsgemäß ein- bis eineinhalb 
Jahre. Mit einem Planfeststellungsbe-
schluss rechnet Krämer frühestens 
Ende 2021, so dass im Herbst 2022 
mit dem Bau der Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz begonnen wer-
den könnte. 

„Das ist ein sehr komplexes Thema, 
das uns weiter beschäftigen wird“, 
so Bürgermeister Riesterer, der zu-
vor den Beschlussvorschlag zur 
Weiterverfolgung der Variante 2.5 
formuliert hatte, dem der Gemeinde-
rat zustimmte. Der Schutz vor einem 
hundertjährigen Hochwasser sei we-
der finanzierbar noch sinnvoll, so der 
Bürgermeister. „Wir müssen uns ge-
nau überlegen, wie wir die Hochwas-
serschäden minimieren können und 
was für uns finanzierbar ist.“ 

Wahlscheinantrag bequem per Internet   
Zu den Kommunalwahlen und zur Europawahl am 26.5.2019 können Wahlscheine neben den herkömmlichen Bean-
tragungsarten schriftlich oder mündlich auch durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form 
beantragt werden (§10 Abs. 1 Kommunalwahlordnung). Wir bieten Ihnen zur Wahl die Beantragung eines Wahlschei-
nes per Internet auf unserer Homepage www.gottenheim.de an. Beim Aufruf des Links  

https://ekp.dvvbw.de/intelliform/forms/kivbf/eGovCenter/pool/Wahlschein/KIVBF/dz_ebd_wahlschein/ 
index?ags=08315043 erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenach-
richtigung tragen Sie in das Antragungsformular ein. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an 
eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter an-
derem zwingend die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem 
dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen werden Ihnen anschließend per Post zugestellt. 

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an Julia Kaltenbach, 
Tel.:   07665 9811 13 E-Mail:  j.kaltenbach@gottenheim.de.



Seite 4 GEMEINDEBLATT Gottenheim · Freitag, 19. April 2019

Gemeinde 
Gottenheim 

Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 

 

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
für die Wahl des Gemeinderats und des Kreistags sowie die Erteilung von Wahl-
scheinen für diese Wahlen am 26. Mai 2019 
 

Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Gottenheim die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats und Wahl des Kreistags  
statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen - für die Wahlbezirke der Gemeinde Gottenheim 
werden in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten im  

      Bürgermeisteramt Gottenheim, Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt, Zimmer Nr. 3, Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim 
(nicht barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

 

2.2 Wahl des Kreistags 
 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus   
     dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen  
      oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis  

wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist 
die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, 
von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist 
dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis  
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

 
2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-

deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis zum 
Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Gottenheim, Hauptstr. 25,  
79288 Gottenheim eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Gottenheim, Bürgerbüro / Einwohnermelde-
amt, Zimmer Nr. 3, Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim bereit. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde Bürgermeisteramt          
Gottenheim, Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt, Zimmer Nr. 3, Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim Einspruch einlegen 
(bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) stel-
len. 
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 5. Mai 2019 eine Wahlbenach-
richtigung. 
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Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald durch Stimmabgabe in 

einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des im Wahlschein 
angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl wählen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis  
 Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis zum 5. Mai 2019 
versäumt hat, 

 Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 5. Mai 2019 
versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest-
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 bei den Kommunalwahlen 

die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) bis 
zum 10. Mai 2019 versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest-
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 

 bei der Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 EuWO entstanden ist; 
bei den Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 KomWG ent-
standen ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteramtes ge-
langt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  

24. Mai 2019, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Gottenheim, Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt, Zimmer Nr. 3, 
Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 angegebenen Grün-

den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen 
roten Wahlbriefumschlag mit den Briefwahlunterlagen, für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag.  

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merk-
blatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des 
Wahlscheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen.  
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7.1 Briefwahl für die Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag mit dem Aufdruck „Stimmzettelumschlag für die Briefwahl bei der  

Europawahl“, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die Europawahl“ und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck "Wahlbrief für die kommunale Wahl". 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist im Falle der Europawahl nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und den Wahl-
scheinen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingehen. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe 
absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbriefe für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert. 

 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 
 

Ort, Datum 
 
Gottenheim, den 18. April 2019  
 

 

 
Bürgermeisteramt Gottenheim 
 
 
gez.  
Riesterer, Christian  
Bürgermeister 
 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Jacke beim Senioren-
nachmittag vertauscht 

Am Seniorennachmittag wurde eine 
graue Herren-Stepp-Jacke vertauscht. 
  
Bitte geben Sie auf dem Rathaus Be-
scheid Tel.: 9811-12 (Karin Bruder), 
wenn Sie die Verwechslung feststellen.  
    

Gefunden:  

• Ein SC–Rucksack in der Bürger-
scheune nach der Dorfputzete 

Fundsachen können auf dem Rathaus 
abgeholt werden. 
Tel.: 9811-12 

Wochenmarkt 
am Rathaus  

Die Marktbeschicker teilen mit, 
dass am   

Oster-Dienstag, 23. April 2019 
kein Wochemarkt

 am Rathaus stattfi ndet. 

  
Am Dienstag, 30. April 2019 

fi ndet der Wochenmarkt 
wieder von 16 bis 19 Uhr statt.  

Papiersammlung 

Die Narrenzunft Gottenheim 
sammelt am 

  
Samstag, 20.04.2019 

  
Altpapier ein. 

  
Bitte unterstützen Sie 

die Sammlung, 
indem Sie das Altpapier 
gebündelt bereitstellen. 

  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

  
  

Ihre Gemeindeverwaltung 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Am Donnerstag, 25.04.2019 um 19.00 Uhr  fi ndet zu TOP 1 im Neubau des Kindergartens (Treffpunkt um 19.00 
Uhr Parkplatz zwischen Schule und Kindergartenneubau) und zu den weiteren Tagesordnungspunkten anschlie-
ßend im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 

Tagesordnung:   

TOP 1  Besichtigung des Neubaus des Kindergartens.   

TOP 2  Ehrung von Blutspendern.  

TOP 3 Anliegen und Anfragen aus der Bürgerschaft.   

TOP 4  Bekanntgabe der Beschlüsse der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 28.03.2019.   

TOP 5   Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen zur Umsetzung des 1. Bauabschnitts der Fried-
hofssanierung / -erneuerung.     

TOP 6   Neubau des Kindergartens: 
  Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten.    

TOP 7    Beratung und Beschlussfassung über die Gestaltung der beim Ausbau der Breisgau-S-Bahn zur Errichtung 
vorgesehenen Schallschutzwand.    

TOP 8  Beratung und Beschlussfassung   über die Bezuschussung von Ersatzbeschaffungen des Angelsportvereins. 

TOP 9  Beratung und Beschlussfassung über die Neuaufnahme eines Darlehens für den Eigenbetrieb Abwasserbe-
seitigung.   

TOP 10 Verschiedenes und Informationen der Verwaltung.   

TOP 11 Anträge und Anfragen aus dem Gemeinderat.   

TOP 12 Anliegen und Anfragen aus der Bürgerschaft.     

Die Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen.  

Christian Riesterer
Bürgermeister
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Folgende Geschwindigkeitsmessung  
wurde vom Landkreis durchgeführt: 
Datum: 28.03.2019  
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50  
Messpunkt: B 31a  
Einsatzzeit: 10.20 – 11.30 Uhr
Gemessene Fahrzeuge: 264  
Beanstandungen: 56  
Höchstgeschwindigkeit: 79 
   
Datum: 28.03.2019  
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 30  
Messpunkt: Hauptstraße
Einsatzzeit: 13.08 – 19.00 Uhr
Gemessene Fahrzeuge: 3290  
Beanstandungen: 69  
Höchstgeschwindigkeit: 54  

Durchgangsweg in der Hauptstraße 15 
(Bursegang)  

bleibt dauerhaft geschlossen 
Nach der Fertigstellung des neuen Wohnhauses in der 
Hauptstraße 15, wird der Verbindungsweg über das 
Privatgelände zwischen der Hauptstraße und der Rat-
hausstraße dauerhaft geschlossen. 

  
Ihre Gemeindeverwaltung 

Pfarrbüro Kirchstraße 10, 
79288 Gottenheim 
Tel. 07665 94768-10 – 
Fax 07665 94768-10 –
 E-Mail: pfarrbuero.gottenheim@
kath-MarGot.de  
Homepage: www.kath-MarGot.de 
  
Kontaktstelle Gottenheim:  
Pfarrsekretärin Irmgard Reich: 
Öffnungszeit:  Mittwoch, 9-11 Uhr 
  
Gottesdienste  

Donnerstag, 18.04. - Gründonnerstag 
10:30 Ökumenischer Gottesdienst 
in der Caritaswerkstätte March 
(Neuershausen) 
16:00 Ökumenischer Gottesdienst 
(Hugstetten, Pflegeheim) 
17:30 Gründonnerstagsfeier  für 
Kinder aus allen Gemeinden der 
Seelsorgeeinheit  
(Gottenheim, Gemeindehaus) 
19:00 Eucharistiefeier - vom letzten 
Abendmahl, mit Fußwaschung (Böt-
zingen) 
19:00 Eucharistiefeier - vom letzten 
Abendmahl, mit Fußwaschung  
(Gottenheim) 
19:00 Eucharistiefeier - vom letzten 
Abendmahl, mit Fußwaschung, an-
schl. Getsemani-Gang nach Holzhau-
sen mit Abschluss der Gebetsnacht 
in St. Pankratius (Hugstetten) 
  
Freitag, 19.04. - Karfreitag 
10:00 Andacht Kinderkreuzweg 
(Hugstetten) 

10:30 Kreuzweg für Kinder und Fa-
milien (Holzhausen, Gemeindehaus) 
11:00 Kinderkreuzweg (Gottenheim) 
11:00 Kinderkreuzweg (Hugstetten, 
Gallussaal Pfarrzentrum) 
15:00 Kinderkreuzweg 
(Bötzingen, Pfarrschopf) 
15:00 Feier vom Leiden und 
Sterben Christi, mitgestaltet vom 
Kirchenchor (Bötzingen) 
15:00 Feier vom Leiden und 
Sterben Christi, mitgestaltet 
vom Kirchenchor (Gottenheim) 
15:00 Feier vom Leiden und 
Sterben Christi (Hugstetten) 
15:00 Feier vom Leiden und 
Sterben Christi (Umkirch) 
  
Samstag, 20.04. - Karsamstag 
21:00 Eucharistiefeier - Feier der 
Osternacht, anschließend Agapefeier 
(Gottenheim) 
21:00 Eucharistiefeier Feier der Os-
ternacht mit Taufe von Charlotte und 
Frieda Strzyzewski und Julia Streßler 
und Paula Josephine Hauck, musika-
lisch mitgestaltet von der  
Gallusband, anschließend 
Agapefeier (Hugstetten) 
  
Sonntag, 21.04. - Ostersonntag 
05:00 Eucharistiefeier - Feier der 
Osternacht, anschließend Frühstück 
im Pfarrschopf (Bötzingen) 
09:00 Eucharistiefeier (Buchheim) 
10:30 Eucharistiefeier mitgestaltet 
vom Ökumenischen Singkreis March 
(Holzhausen) 
10:30 Eucharistiefeier mitgestaltet 
vom Kirchenchor - „Missa Brevis a  
3 voci col organo“ von Michael 
Haydn (Umkirch) 

14:00 Rosenkranz (Hugstetten) 
18:00 Rosenkranz (Holzhausen) 
18:30 Eucharistiefeier  
(Neuershausen) 
  
Montag, 22.04. - Ostermontag 
07:30 Ökumenische Auferste-
hungsfeier auf dem Friedhof Buch-
heim, anschließend Frühstück im  
ev. Gemeindezentrum 
10:30 Eucharistiefeier anschließend 
kleine Agapefeier (Eichstetten) 
10:30 Eucharistiefeier, mitgestaltet 
vom Kirchenchor (Gottenheim) 
17:00 Ostervesper (Umkirch) 
  
Dienstag, 23.04. 
18:30 Rosenkranz (Holzhausen) 
19:00 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
19:00 Rosenkranz für den Frieden 
in der Welt und in den Anliegen der 
Seelsorgeeinheit (Hugstetten) 
  
Mittwoch, 24.04. 
19:00 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
  
Donnerstag, 25.04. 
19:00 Eucharistiefeier (Buchheim) 
  
Freitag, 26.04. 
09:00 Eucharistiefeier (Umkirch) 
19:00 Eucharistiefeier (Gottenheim) 
  
Samstag, 27.04. 
10:00 Eucharistiefeier mit Erstkom-
munion (Eichstetten) 
13:00 Eucharistiefeier mit Erstkom-
munion, mitgestaltet vom Kinderchor 
(Bötzingen) 
  
Sonntag, 28.04. 
09:00 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
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10:00 Eucharistiefeier mit 
 Erstkommunion aller March- 
Gemeinden (Hugstetten) 
10:30 Eucharistiefeier (Umkirch) 
11:45 Taufe von Nick Hermann 
Kuhm (Umkirch) 
14:00 Rosenkranz (Hugstetten) 
18:00 Rosenkranz (Holzhausen) 

Die ausführliche Gottesdienstord-
nung, Berichte, Ansprechpartner, 
Kontaktdaten, Öffnungszeiten unse-
rer Pfarrbüros finden Sie im aktuellen 
Pfarrbrief bzw. auf unserer Home-
page unter
 www.kath-MarGot.de  
  
PFARRBÜCHEREI GOTTENHEIM
(Grundschule Gottenheim, 
1. OG (ehemaliges Lehrerzimmer): 
Öffnungszeit: 
Immer dienstags 
von 16:00 bis 18:00 Uhr  
  
DANK FÜR LEBENSMITTEL-
SPENDEN ZU OSTERN 2019 
Liebe Spenderinnen und Spender! 
Ganz herzlich möchten wir uns bei 
Ihnen Allen für die vielen guten Le-
bensmittel, Geldspenden und kleinen 
Sachspenden die Sie in der Zeit vom 
Aschermittwoch bis Palmsonntag in 
den Kirchen der SE March  Gotten-
heim, der evangelischen Kirche in 
Umkirch sowie im evangelischen Ge-
meindezentrum Buchheim abgege-
ben haben, bedanken. 
Es konnten wieder einige Pakete für 
Familien und Einzelpersonen in un-
serer Seelsorgeeinheit gerichtet und 
somit kleine Osterfreuden verteilt 
werden. Für Ihre großzügige Unter-
stützung ein herzliches Vergelt`s Gott. 
Dankeschön sagen die Mitglieder des 
Sachausschuss Caritas in den Pfarr-
gemeinden der Seelsorgeeinheit 
March- Gottenheim 
Für Bötzingen und Eichstetten 
Frau Margarete Jenne
Tel: 07663 6948 
Frau Anneliese Mürtz 
Tel: 07663 2482 
Für Gottenheim: 
Frau Lioba Himmelsbach 
Tel: 07665 940328 
Für Hugstetten und Buchheim: 
Herr Reinhard Burs T
el: 07665 3788 
Für Neuershausen. 
Frau Andrea Reiß 
Tel. 07665 4919 
Für Holzhausen: 
Herr Norbert Baum Tel: 07665 941585 
Frau Rita Fürderer Tel: 07665 3300 
Wenn Sie Hilfe benötigen, gibt Ihnen 
Frau Trapp vom Caritassozialdienst 
des Caritasverbandes für den Land-

kreis Brsg. Hochschwarzwald unter 
Tel.: 0761 8965421 sowie das Pfarr-
büro in Hugstetten Tel.: 07665 1728 
gerne weitere Auskünfte 
Für den Sachausschuss Caritas der 
Gemeinden: Rita Fürderer 
  
GETHSEMANE-GANG AM 
GRÜNDONNERSTAG 
So wie Jesus auch wollen wir nach 
dem letzten Abendmahl hinaus in die 
Nacht gehen. 
Dazu treffen wir uns zum Gründon-
nerstag-Gottesdienst in Hugstetten. 
Nach dem Gottesdienst gehen wir 
schweigend nach Buchheim und 
von dort weiter durch die Nacht 
nach Holzhausen. Unterwegs wer-
den wir an verschiedenen Stationen 
Halt machen, uns von biblischen 
und Impulsen und spirituellen Texten 
zum Nachdenken anregen lassen, 
gemeinsam beten und schweigen. 
In der Kirche in Holzhausen wird 
es dann einen Abschluss geben. 
Von Holzhausen wird es die Mög-
lichkeit geben, sich zurück nach 
Buchheim, Hugstetten oder in einen 
anderen Ort fahren zu lassen. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig. 
Datum: Gründonnerstag, 18. April 
Beginn: 19.00 Uhr mit dem Gottes-
dienst vom letzten Abendmahl, St. 
Gallus-Kirche, Hugstetten 
Ende. St. Pankratius-Kirche, Holzhau-
sen, Uhrzeit offen 
Leitung: Norbert Baum, Sozialarbei-
ter und Religionspädagoge 
  
MännerKREUZweg am Karfreitag 
2019 – Sehe ich das KREUZ? 
In unserem Alltag begegnen wir im-
mer wieder dem KREUZ. Mitunter gut 
sichtbar, ein anderes Mal verborgen 
oder verdeckt. 
Das KREUZ kann eine Hilfe im Alltag 
sein: Das Andreas-KREUZ warnt uns 
vor Gefahren. Die Weg-KREUZUNG 
erleichtert den Richtungswechsel. 
Das Gipfel-KREUZ markiert den 
höchsten geografischen Punkt. Das 
KREUZ-Worträtsel stellt eine beliebte 
Freizeitbeschäftigung dar. 
Aber manchmal werden unsere Pläne 
und Hoffnungen auch durch-KREUZT. 
Das KREUZ-Zeichen ist das Erken-
nungssymbol für uns als Christen. 
Sehen und erkennen wir es noch? 
Interessierte Männer sind am Abend 
des Karfreitags eingeladen, in der Stil-
le unterwegs zu sein. In der Nacht des 
diesjährigen Karfreitags versuchen 
wir neue bzw. andere KREUZ-Bildper-
spektiven wahrzunehmen. 
Datum: Karfreitag, 19. April 2019 
Beginn: 20.00 Uhr, Pfarrkirche 
St. Cyriak u. Perpetua, Annaplatz 

Ende: ca. 21.45 Uhr, Pfarrkirche Lieb-
frauen, Günterstal 
Leitung: Dr. Andreas Mähler, Diakon 
u. Caritaswissenschaftler und Nor-
bert Baum, Religionspädagoge u. So-
zialarbeiter 
Treffpunkt: 19.30 Uhr an der Kirche 
in Hugstetten zur gemeinsamen Fahrt 
nach Freiburg 
Norbert Baum 
  
HILDEGARD VON BINGEN – 
VISIONÄRE MYSTERIN  
am So, 28. April um 17 Uhr
in der Sankt Georgs-Kirche 
March-Buchheim. 
Musik, die einmalig für Raum, Zeit 
und das Publikum entsteht. Zu Texten 
der großen Mystikerin des Mittelal-
ters Hildegard von Bingen hören wir 
Gesangsimprovisationen von Tabea 
Nolte, Freiburg. Sie singt mit ihrer 
warmen, farbenreichen Stimme Me-
lodien, die im Moment der Auffüh-
rung entstehen. Auch Sprache ent-
steht, bleibt oft unerkennbar und lädt 
das Publikum ein, ihren Gesang wie 
Instrumentalmusik zu hören. Durch 
die Reinheit der Stimme, dem Nach-
hall und der sich ausbreitenden Be-
sinnlichkeit fühlt man sich an alte gre-
gorianische Weisen erinnert. 
Die Texte liest Hans Baulig von der 
katholischen Kirchengemeinde 
March- Gottenheim. 
Das Gemeindeteam Hugstetten-
Buchheim bewirtet nach der Auf-
führung mit Kulinarischem aus dem 
Hugstetter Kräutergarten. 

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird 
gebeten. 
Hans Baulig, Gemeindereferent 
  
  

 

Evangelische Kirchengemeinde  
Pfarrerin Laura Artes, 
Pfarrhaus 
Tel.: 07663-9126894 
  
  
Evangelisches Pfarramt,
Hauptstr. 44, 79268 Bötzingen 
Tel. Pfarramt  07663/1238,
FAX 07663/99728 
  
E-Mail: ekiboetz@t-online.de 
www.ekiboetz.de 
   
Öffnungszeiten des Pfarramts:  
Dienstag: 
durchgehend von 9.00 - 15.00 Uhr  
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr  
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OFFENE SPRECHZEITEN  
Pfarrerin Laura Artes treffen Sie mitt-
wochs von 18:00 Uhr – 19.00 Uhr im 
Pfarrbüro an. 
Termine außerhalb dieser Zeit kön-
nen Sie auch weiterhin telefonisch 
oder per Email vereinbaren. 
  
  
GOTTESDIENSTE IN DER
 KARWOCHE UND AN OSTERN 
Gründonnerstag, 18.04.2019 
18:00 Uhr Sperrangelweitgottes-
dienst mit Tischabendmahl im Evang. 
Gemeindehaus. (Siehe bitte Einla-
dung unten!) 
  
Karfreitag, 19.04.2019 
09:45 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
mit Prälatin Dagmar Zobel und dem 
Ev. Bläserkreis. Es besteht die Mög-
lichkeit, das Abendmahl im sitzen 
einzunehmen. Dafür werden Plätze 
reserviert sein. 
16:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
im Pflegeheim. 
  
Karsamstag, 20.04.2019 
14:00 Uhr Helferinnenteam, wir tref-
fen uns zur Vorbereitung des Oster-
frühstücks 

Ostersonntag, 21.04.2019 
6:00 UhrOsternachtsgottesdienst mit 
Pfarrerin Laura Artes, mit Feier der 
Osterliturgie. Anschließend laden wir 
Sie zum Osterfrühstück in den Evang. 
Gemeindesaal ein. 
Das Osterfrühstück am Ostersonntag 
beginnt ab ca. 7:30 Uhr im Anschluss 
an den Gottesdienst in der Oster-
nacht. 
Falls Sie den Gottesdienst um 9:45 
Uhr besuchen möchten, sind Sie 
auch sehr herzlich zum Osterfrüh-
stück eingeladen. 
Wir freuen uns über zahlreiche Besu-
cher. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. 
09:00Uhr Auferstehungsfeier auf 
dem Friedhof mit Pfarrerin Laura Ar-
tes und dem Ev. Bläserkreis. 
09:45Uhr Festgottesdienst mit Herrn 
Dekan Heimburger, musikalisch wird 
der Gottesdienst vom Kirchenchor 
begleitet. 
  
Ostermontag, 22.04.2019 
09:45 Uhr Gottesdienst mit Herr Pfar-
rer Gerhard Jost. 
  
DerWochenspruch für das Oster-
fest steht in der Offenbarung 1,18: 

Christus spricht: Ich war tot, und 
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit 
zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle. 
    
Dienstag, 23.04.2019 
14:30 Uhr Bastelkreis 
  
Mittwoch, 24.04.2019 
9:30 Uhr Spielgruppe für Eltern und 
Kinder von 0-3 Jahren 
20:00 Uhr Bläserkreis 
  
Freitag, 26.04.2019 
19:00 Uhr Jugendgruppe 
  
  
Termine für Taufen, Trauungen und 
Ehejubiläen sprechen Sie bitte recht-
zeitig mit dem Pfarrbüro ab. Tauf-
termine können nach vorheriger 
Absprache für viele Sonntagsgottes-
dienste in der Gemeinde verabredet 
werden. Es ist auch möglich, dass 
kleine Kinder, deren Eltern die Tau-
fe erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möchten, im Gottesdienst gesegnet 
werden. Bei Trauerfällen setzen Sie 
sich bitte ebenfalls mit der Pfarrerin 
in Verbindung.

Hervorragende Leistungen bei  
„Jugend musiziert“ 
Beim diesjährigen 56. Landeswettbewerb „Jugend musi-
ziert“ der vom 3. bis 7. April 2019 in Schorndorf stattge-
funden hat, gab es ein großer Erfolge für Daito kobayashi 
(Klarinette) aus Denzlingen und Merle Koch (Klavier) aus 

Freiburg die den 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundes-
wettbewerb in der Kategorie Duo: Klavier und ein Holzbla-
sinstrument erhalten haben.
Die Klarinette-Lehrkraft ist Herr Walter Ifrim. 
Herzliche Gratulation an den SchülerInnen und Lehrer!

Kontakt: Musikschule im Breisgau, Geschäftsstelle - 
Vörstetter Str. 3 - 79194 Gundelfingen 
eMail: info@musikschule-breisgau.de 
Tel: 0761 589891 

Die Frauenliste Gottenheim 
lädt ein 

Mitgestalten! Für mehr Frauen und 
Vielfalt in der Politik 

Austausch mit der Bundestagsab-
geordneten Kerstin Andreae    

Wo stehen wir 100 Jahre nach Ein-
führung des Frauenwahlrechts in Sa-
chen Gleichberechtigung? Wie steht 
es um die Vielfalt in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft? Wie gehen wir 
mit den großen Herausforderungen 
Klimawandel, Globalisierung und Di-
gitalisierung um? Was steht bei den 
anstehenden Europa- und Kommu-
nalwahlen auf dem Spiel? Über diese 
und weitere Fragen möchte die Wahl-
kreisabgeordnete Kerstin Andreae 
mit allen Interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern aus Gottenheim und der 
Umgebung ins Gespräch kommen. 
Nach einem Grußwort von Bürger-
meister Riesterer wird die wirtschafts-
politische Sprecherin der Fraktion 
Grüne im Deutschen Bundestag so-
wohl über Ihre eigenen Erfahrungen 
mit Blick auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf berichten, als auch 
auf Wahlkreisthemen wie die Aktion 
„Glyphosatfreies Südbaden“ einge-
hen. Nach einem kurzen Vortrag zum 
Einstieg ist genügend Zeit für Fragen 
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und Diskussionen zu aktuellen politi-
schen Themen. 
Organisiert und moderiert wird die 
Veranstaltung von der Frauenliste 
Gottenheim. 

 Foto: Rainer Christian Kurzeder

Bereits ab 18 Uhr werden bei einer 
kleinenCocktailbar Kandidatinnen 
der  Frauenliste zum Kennenlernen 
und Austauschen anwesend sein. 
  
Wann: Mittwoch, 24.04.2019 
um 19.00 Uhr  -
kleine Cocktailbar ab 18.00 

Wo: Bürgerscheune Gottenheim 
  
Wir freuen uns auf einen interessan-
ten gemeinsamen Abend! 
  
  
 
 

Fußball 
Ergebnisse 
Herren 
Bahlinger SC II - SVG I  1:1 
Bahlinger SC III - SVG II  2:1 

Frauen 
SVG I - FC Hausen i.W.  2:0 
SG Winden - SVG II  5:1 

Junioren 
SVG A - SG Freiamt A  4:2 
SG Wagenstadt BM - SVG BM    1:1 
ESV Freiburg C - SVG C 6:0 
SVG DM - SV Biederbach DM    0:6 
SVG D - SV Hochdorf D  0:1 
SVG E - SG Malterdingen E  0:4

Übersicht 
Am Osterwochenende finden keine 
Spiele statt. 

Es dauert Euch zu lange bis zur nächsten Chaodeparty im November? 
Kein Problem wir unterbrechen spontan die Wartezeit! 

Tanzt mit den Chaode in den Mai und lasst das Juze wieder so richtig beben! 
Los geht‘s wie immer ab 20 Uhr. 

Die perfekte Anlaufstelle vor und nach dem Maibaumstelle.

Eine Party für Jung (ab Jahren 18) und Junggebliebene! 

Wir freuen uns auf eine tolle Walpurgisnacht mit Euch! 

DEN

IN

MAI30.04. JUZE
Gottenheim

www,Klang-chao.de  #

 20 UHR
Einlass ab 18 Jahre

Guggenmusik Klang-Chaode 

klangchaode

Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V.
Einladung zum Kaffee für pflegende Angehörige und Betreuerinnen   
  
Die Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau lädt ein - zu einem gemütli-
chen und informativen Austausch bei Kaffee und Kuchen  
  
Mittwoch, den 24. April von 15.00 bis 16.30 Uhr 
in den Räumen der Betreuungsgruppe, Bötzingen, Hauptstr. 25 
  
Das Thema an diesem Tag:   

Der Frühling kommt! Aber auch der Sommer, Herbst und Winter –jede 
Jahreszeit spricht für sich. Wie die Zeiten unseres Lebens!  
Gehen Sie mit uns auf eine bunte Lebensreise.  
Wir werden für Sie an diesem Nachmittag einige Spiele für ältere Men-
schen zur Ansicht auslegen.  
  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, 
Regina Schultis – Krankenschwester u. Demenzfachkraft 
Regina.schultis@sozialstation-boetzingen.de 
Bitte melden Sie sich an: 
Direkt bei Regina Schultis unter der Durchwahl Nr: 07663/8969 260 
oder Kirchliche Sozialstation:07663/8969 200 
  
Wenn Sie in der Zeit des Angehörigenkaffees Betreuungshilfe brauchen, dann 
sprechen Sie mit uns. 

Mit freundlicher Unterstützung der Zimmerlin-Stiftung 
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Mit LUST engagiert für Gottenheim:  
Wohnen im Alter in Gottenheim   
Seit vielen Jahren beschäftigt sich Gottenheim mit der 
Frage, wie soll altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde 
realisiert werden. Viele werden unsere persönliche Erfah-
rung bestätigen, dass ältere Menschen mehrheitlich so-
lange es geht ein eigenständiges und selbstbestimmtes 
Leben in der eigenen Häuslichkeit führen möchten. Ein 
Umzug in eine Senioreneinrichtung, egal welcher Art, se-
hen die meisten nur als Notlösung an. 
  
Schon im Jahr 2012 wurde ein Bürgerbeteiligungsprozess 
durchgeführt, bei dem hervorragende Ideen entwickelt 
wurden. Der damalige Arbeitskreis hat sich im Umland die 
existierenden guten Beispiele angesehen. 
  
Die Gemeinde hat in der Zwischenzeit die Bebauung des 
alten Kindergartens (Kaiserstuhlstraße) und der Bahn-
hofsachse zur Schaffung bezahlbarer Mietwohnungen 
und einer Lösung für “Wohnen im Alter” ausgeschrieben. 
Aktuell befinden sich drei Bieter in der engeren Auswahl 
und eine Entscheidung soll noch dieses Jahr fallen. 
  
Zu diesem Thema werden wir eine Veranstaltung anbie-
ten, zu der Sie herzlich eingeladen sind: 

  
Dienstag, 30.04.2019 

20:00 Uhr in der Bürgerscheune Gottenheim 

Thema: In Würde das Alter genießen – 
gut und bezahlbar versorgt werden

 
Referent: Prof. Dr. Günter Rausch 

(Evangelische Hochschule, Freiburg) 

  
Unser Gastreferent Herr Rausch wird in dieser Veranstal-
tung auf die heute üblichen unterschiedlichen Konzepte 
für „Wohnen im Alter“ eingehen und wir möchten mit ih-
nen diskutieren, welche Kriterien aus ihrer Sicht bei der 
Entscheidung über einen Investor maßgeblich sind. Wei-
tere Themen der Veranstaltung sind die Ausgestaltung 
der späteren Nutzung der geplanten Einrichtung sowie die 
Einbindung der Bürgerschaft in deren Betrieb. 
  
Wir freuen uns, Sie am 30. April direkt im Anschluss an 
den Wochenmarkt in der Bürgerscheune begrüßen zu 
dürfen. 
  
Nutzen Sie für eine Kontaktaufnahme folgende eMail Ad-
resse h.koldewey@gmx.de oder sprechen Sie uns per-
sönlich an. 
  
Für frischen Schwung im Gemeinderat – 
engagiert für Gottenheim! 

Für die Liste LUST. 
Herbert Koldewey / Anton Schlatter 

www.lust-auf-gottenheim.de 
www.facebook.com/lust.gottenheim 

Traditionelles Maiwecken! 
Den Musikverein bei sich zu Hause erleben?! 
Auch in diesem Jahr wird der MVG die Einwohner Gotten-
heims am 1. Mai mit traditioneller Blasmusik wecken.

Wer schon immer 
einmal den Musikver-
ein bei sich zu Hause 
live erleben wollte 
und außerdem den 
Musikerinnen und 
Musikern mit einer 
kleinen Stärkung - 
gleichgültig welcher 
Art - etwas Gutes tun 
möchte, setzt sich am besten direkt mit uns in Verbindung: 
thomanmichael@web.de; 07665 / 94 72 5 76
 
Musikverein Gottenheim e.V. 
Michael Thoman  
 

Alteisen-/Schrottsammlung,  
Samstag 27.04.2019, ab 09:00 Uhr 
Der Musikverein Gottenheim sammelt am  
Samstag, den 27.04.2019 ab 09:00 Uhr: 

- Eisen 
- Schrott 
- Blech 
- Nichteisen-Metalle 

Wir bitten darum, sämtliche Gegenstände ohne jegliche 
Gefährdung für Verkehrsteilnehmer am Gehweg, dem 
Straßenrand oder der Hofeinfahrt zu lagern. Um einer 
widerrechtlichen Aneignung durch delinquente Fremd-
sammler entgegenzuwirken, bitten wir ferner darum, die 
Gegenstände frühestens am Samstagvormittag zu 
Beginn unserer Alteisensammlung bereitzustellen.

Holz-, Kunststoff-, Beton- und Textilteile sind im Vorfeld 
bitte zu entfernen (Restmüllbehälter). Autoteile und Ver-
brennungsmotoren sind ebensowenig zugelassen, wie 
Batterien (bei Schadstoffsammlung abgeben).

Weiße Waren (Waschmaschinen, Elektroherde sowie alle 
sonstigen Elektrogeräte) sind von der Sammlung glei-
chermaßen ausgeschlossen. Diese können über die 
jeweiligen Recyclinghöfe in Umkirch oder Bötzingen 
entsorgt werden. 
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Schleifchenturnier am Sonntag, 28.04.19 
Liebe Tennisfreundinnen und -freunde, 

...“new balls please“: wir starten die 
Open-Air-Saison und laden alle Mit-
glieder ab 14 Jahren ein, die frisch 
präparierten Sandplätze gemeinsam 
einzuspielen. Pünktlich um 10:30 
Uhr gehts los: in bunt gemischten 
Doppeln spielt jede gegen jeden, so 
wie es das Losglück will. Startgebühr 
ist ein Salat oder ein Kuchen. Bitte 
tragt euch in die per Email versandte 
Doodle-Umfrage bis spätestens 25. 

April ein. Oder einfach anrufen unter 
9679124. 
Zum Abschluss grillen wir wieder - 
dazu bringt jeder sein Grillgut nach 
eigenem Gusto mit. 

Wir freuen uns über den gemein-
samen Start in die neue Saison mit 
möglichst vielen Vereinsmitgliedern. 
  
Sportliche Grüße 
Euer Tennisclub-Vorstand 

Schwarz-Weiß-Info 
Öffnungszeiten an Ostern 

Karfreitag - geschlossen 
Ostersonntag & Ostermontag

 ab 11.30 Uhr geöffnet 
Ostersonntag:

Live-Übertragung 
SC Freiburg - Borussia Dortmund 

ab 15.30 Uhr  

BE Gruppe BürgerScheune 

Ray Austin und Friends in 
der Bürgerscheune zu Gast 
Ein gutes Dutzend A-Cappella-Män-
ner bilden seit über 17 Jahren die 
„Ohrwürmer“ des Männergesang-
vereins „Schwarzwald“ Oberried. 
Mit Wortwitz, Stimmgewalt und einer 
Portion Selbstironie haben sich die 
Sänger unter der Leitung von Mi-
chael Weh als die „älteste Boygroup 
zwischen Zastler und Notschrei“ in 
der Region und darüber hinaus einen 
Namen gemacht. Am heutigen Don-
nerstag, 18. April, 20 Uhr, sind die 
„Ohrwürmer“ zum zweiten Mal in 
der Gottenheimer Bürgerscheune 
am Rathaus zu Gast. Aufgrund des 
großen Interesses ist die Veran-
staltung schon ausverkauft. Unter 
Umständen kann es wenige Rest-
karten an der Abendkasse geben.  
  
Doch auch im Mai ist die Bürger-
scheune am dritten Donnerstag im 
Monat ein lohnendes Ziel, denn am 

16. Mai sind um 20 Uhr Ray Austin 
und seine Freunde mit einer tollen 
Mischung aus Folk, Blues, Rock, 
Country und Swing – alles live in-
terpretiert und handgemacht – in 
der Scheune zu Gast.  Karten zum 
Vorverkaufspreis für Ray Austin und 
alle weiteren Veranstaltungen in 
der Gottenheimer Bürgerscheune 
sind erhältlich bei Zehngrad, Haupt-
straße 49, in Gottenheim, Telefon 
07665/9477210, E-Mail: info@zehn-
grad.com. Preise: im Vorverkauf 14 
Euro und an der Abendkasse 16 Euro. 
Der ermäßigte Preis für Schüler be-
trägt 7 Euro. 
Übrigens: Die BE-Gruppe Bürger-
Scheune hat seit einiger Zeit eine 
eigene Homepage. Unter www.bür-
gerscheune-gottenheim.de finden In-
teressierte stets aktuelle und interes-
sante Informationen zur Gruppe und 
zum Programm in der Bürgerscheu-
ne. Auch ein Newsletter mit aktuellen 
Informationen zum Programm in der 
Scheune und zur BEGruppe kann über 
die Homepage angefordert werden. 

Im Mai bewirten die Freien 
Wähler in der Bürger- 
scheune am Rathaus  
Auch im Mai wird am ersten Sonntag 
im Monat in der Bürgerscheune am 
Rathaus bewirtet. Die Freien Wähler 
laden am Sonntag. 5. Mai, von 15 Uhr 
bis 17 Uhr, zu Kaffee und Kuchen, ge-
spickt mit aktueller Kommunalpolitik, 
in die Bürgerscheune ein.  

An der Bewirtung interessierte Ver-
eine und Gruppen können sich noch 
um den Café-Treff im Juni und im 
September (2. Juni, 1. September) 
bei Stephanie Hagemann, die für die 
Terminkoordination und den Kontakt 
mit den bewirtenden Vereinen zu-
ständig ist, bewerben unter Telefon 
07665/9472261 oder E-Mail: 
stephanie.hagemann@t-online.de.

Jetzt Zitruspflanzen umtopfen 
Überprüfen Sie die Wurzeln vor dem Einsetzen in die frische P�anzenerde nach fauligen oder abgestorbenen Teilen. 
Diese müssen entfernt werden. Anschließend sollten die Zitrusp�anzen mit �üssigem Dünger wöchentlich gedüngt 
werden. Zu empfehlen: Ein Zitrus-Langzeitdünger, der einmal im Frühjahr unter die Erde gebracht wird. 
Tipp: Zitrusp�anzen alle zwei Jahre umtopfen.

GRÜNER 
DAUMEN
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Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau
Presseinformation 
Gesprächskreis für Trauernde 
in Gundelfingen 

Die Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau e.V. bietet in 
Zusammenarbeit mit der Hospiz-
gruppe Eichstetten an fünf Aben-
den einen Gesprächskreis für Trau-
ernde an: 
    

Aufbruch zu neuen Wegen.   
„Denn alles hat seine Zeit: 
einatmen und ausatmen, 

halten und hergeben, 
binden und lösen, 

Abschied nehmen und neu 
beginnen.“ 

Christa Spilling-Nöker 
  
Trauer macht sprachlos. Manchmal 
ist es eine Hilfe, über die Trauer zu 
reden, damit Neues wachsen kann. 
  
Gesprächskreis für Trauernde 
vom 7.5.-4.6. 2019 
(dienstags ,18.00 – 20.00 Uhr), 
in Gundelfingen, Burgstr. 5 

Katholische Pfarrgemeinde Bruder 
Klaus, Raum Ranft 

Anmeldung:  
  
Antonia Kiechle, Leiterin der 
Ökumenischen Hospizgruppe 
Eichstetten, Tel. 07663/ 3757 
Dorothee Schulze M.A. 
(Pastoralpsychologin), 
sozialstation.angehoerigen
begleitung@gmx.de, 
Tel.:07663/8969200 oder 
Gundelfingen: 0761/580218 
  
Anmeldeschluss, 
Freitag, 21. April 2017  
  
Die Teilnahme ist kostenlos 

Freibad Bötzingen - 
Saisonkartenvorverkauf 

vom 01.04.2019 – 10.05.2019
  

Das Freibad in Bötzingen öffnet die-
ses Jahr am Samstag, den 11. Mai 
2019. Wie gewohnt können Sie die 
Saisonkarten zu verbilligten Vorver-
kaufspreisen im Rathaus Bötzingen 
erwerben. Der Vorverkauf läuft be-
reits und endet am Freitag, den 10. 
Mai 2019.  Ab der Freibaderöffnung 
gelten die regulären Eintrittspreise. 
  
Beachten Sie, dass unser Freibad 
Verbundpartner der Hansefit ist. 
  
Es gelten folgende Eintrittspreise 
im Vorverkauf: 
  
1. Saisonkarten 
Kinder/Jugendliche 
von 6 bis unter 18 Jahren 
a)  von Familien bis 2 Kinder 

anstatt 26,00 € 23,00 € 
b)  von Familien ab 3 Kinder 

anstatt 18,50 €  16,50 € 
  

Personen ab 18 Jahren  
anstatt 53,50 €  48,50 € 
  
Personen in Berufsausbildung, Schü-
ler, Studenten, Rentner, Bundesfrei-
willigendienst, 
Schwerbehinderte ab 50 % Gd B 
anstatt 37,50 €  32,50 € 
  
2. Familienkarten 
Familien mit Kindern unter 18 Jahren 
anstatt 85,00 €  75,00 € 
  
Alleinerziehende mit Kindern unter 
18 Jahren
anstatt 64,00 €  54,00 € 
  
Die Vorverkaufsstelle befindet sich im 
Rathaus, Gemeindekasse - Zimmer 
0.09 (Erdgeschoss). Entspre chende 
Nachweise für ermäßigte Karten 
(Schülerausweis, Rentenausweis 
etc.) bitte mitbringen, damit die Kar-
ten sofort ausgestellt werden können. 

„Almost Acoustic“  
im Farrenstall in Walters- 
hofen, Umkircher Str. 2 
WALTERSHOFEN. Am 3. Mai tritt 
„Almost Acoustic“ um 20 Uhr im Far-
renstall in Waltershofen, Umkircher 
Str. 2 auf und wird auch Sets von den 
Eagles, Rolling Stones und Emerson, 
Lake & Palmer präsentieren. 
Die Band von Harald Schreck, Peter 
Egetemaier und Michael Busch hat 
nicht nur wegen ihrer mehrmaligen 
Auftritte beim Freiburger Zeltmusik-
festival eine große Fan-Gemeinde. 
Tickets gibt es für 11 € im Vorverkauf 
in der Salus-Apotheke Waltershofen, 
an der Abendkasse für 13 € (falls vor-
rätig). Nähere Informationen sind auf 
der Homepage zu finden unter www.
almost-acoustic.com  

Veranstalter ist der Verein 
„Z’Sämme“ – 
Bürgernetz Waltershofen e.V. 

PRIMO-SERVICE

Wir sind für Sie da!
Haben Sie ein besonderes Anliegen? Benötigen Sie ausführliche, persönliche Beratung? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 
  Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11   Fax 0 77 71 / 93 17 - 40   Mo. – Do. 8 – 17 Uhr, Fr. 8 – 12 Uhr
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Lieber Wander- und  
Weinfreund,  
am Sonntag, den 28. April 2019 er-
wartet Sie ein besonderes Erlebnis: 
Das 8. Gipfeltreffen Kaiserstühler 
Jungweine.  
Zum nunmehr zweiten Mal findet 
das Gipfeltreffen auf dem bekannten 
Aussichtspunkt, der Mondhalde, zwi-
schen Vogtsburg-Bischoffingen und 
Vogtsburg-Oberrotweil statt.  
Ab 12:00 Uhr werden Sie von den 
Tourismusvereinen Bischoffingen und 
Oberrotweil, der Vogtsburg-Touristik 
sowie vom Team der Naturgarten Kai-
serstuhl GmbH herzlich empfangen.  
50 verschiedene Jungweine des Jahr-
gangs 2018 geben einen Einblick in 
die Weinsaison 2019. Präsentiert wer-
den die edlen Kaiserstühler Tropfen 
ganz hoheitlich durch die Bereichs-
weinprinzessin Kaiserstuhl-Tuniberg 
Katrin Schmidt. Auch für den kleinen 
Hunger wird etwas angeboten.  
Eine geführte Mountainbike-Tour ab 
Achkarren sowie Planwagen-Fahrten 
von/bis Oberrotweil und Bischoffin-
gen runden das Erlebnis ab. 
Weitere Info unter 
www.naturgarten-kaiserstuhl.de.  
  
 

Winzergenossenschaft  
Gottenheim eG - Einladung 
zur Generalversammlung   
Sehr geehrte Mitglieder,  
  
am Dienstag, den 23. April  werden 
wir ab 19:30 Uhr unsere Generalver-
sammlung in der Sportgaststätte in 
Gottenheim abhalten.  
Hierzu laden wir Sie herzlich ein. 
  
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstands über das 
Geschäftsjahr 2017/2018 und 
Vorlage des Jahresabschlusses 
zum 30.06.2018

3. Bericht des Aufsichtsrates

4. Beschlussfassung über die  
Feststellung des Jahresab-
schlusses 1. 2017/2018 
2.  Verwendung des Jahresergeb-

nisses 2017/2018

5. Beschlussfassung über  
die Entlastung 
1. des Vorstands 
2. des Aufsichtsrats

6. Ehrungen

7. Verschiedenes

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Herzliche Grüße 

Winzergenossenschaft  
Gottenheim eG 

  

Frühlingserwachen auf dem Vulkan 
Die besondere Flora und Fauna 
möchte entdeckt werden. Das Jah-
resprogramm erhalten Sie bei den 
Tourist-Informationen am Kaiserstuhl 
bzw. unter www.naturzentrum-kaiser-
stuhl.de. Eine Anmeldung ist nur für 
den 29.4.19 erforderlich. 
Besuchen Sie uns in unseren Aus-
stellungsräumen, holen Sie sich Tipps 
und Informationen, wandern Sie u.a. 
durch unsere Fotoausstellung „Vögel 
rund um den Kaiserstuhl, den Tuni-

berg und der March“ oder lassen Sie 
sich von uns ganz persönlich beraten. 
  
Sonntag, 21.4., 14.30-17 Uhr 
Natur, Wein und Vulkangestein am 
Schelinger Kirchberg 
Die Kleinterrassen des Schelinger 
Kirchbergs bieten Naturgenuss auf 
hohem Niveau. Schelingen, P Land-
gasthof Krone, Heinrich-Kling-Str. 15, 
Regina Jenne , 5 € 
  
Sonntag, 28.4., 9.30-12 Uhr 
Burkheim – Geschichte und Natur 
rund um die historische Stadt 
Erleben Sie einen spannenden 
Rundgang rund um die historische 
Stadt zu Kelten, Schwendi und Tul-
la bis in den Rheinauewald.  P am 
Friedhof oberhalb Burkheim, Thomas 
Lainer, 5 € 
  
Montag, 29.4., 20-21.30 Uhr 
Königin der Nacht – der Gesang 
der Nachtigall 
Auf einem Abendspaziergang wollen 
wir dieser wunderbaren Sängerin im 
NSG „Humbrühl“ lauschen. Mit etwas 
Glück sind auch weitere nachtak-
tive Singvögel wie Kuckuck oder 
Feldschwirl zu hören. Waltershofen,  
P Hunderennbahn des WRV, an der  
L 187 zwischen Waltershofen und 
Gottenheim, Frank Wichmann, 5 €. 
Max. 25 Personen,  Anmeldung im 
Naturzentrum erforderlich! 
  
Öffnungszeiten: 
Montag/Donnerstag 10-12 Uhr, 
Samstag 15-17 Uhr 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
  
Kontakt + Information: 
Naturzentrum Kaiserstuhl im 
Schwarzwaldverein e.V. 
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber 
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen 
Tel: 07668 7108 80
(Mo + Do 10-12 Uhr)  
Email: naturzentrum@ihringen.de 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS


